
 

  Die STADT ARNSBERG informiert 
 
 
Bekanntmachung des Beschlusses der Stadt Arnsberg zur Durchführung der 18. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Arnsberg im Stadtbezirk 
Müschede, "Industriegebiet", sowie zur Unterrichtung über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke dieser Planung 

I) Beschluss zur Durchführung der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt der Stadt Arnsberg hat in seiner Sitzung am 
01.03.2017 die Durchführung der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Arnsberg 
gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbauch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722), be-
schlossen. 

II) Abgrenzung des Änderungsbereichs 

Der rund 4,7 ha große Bereich der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes liegt im Nordwesten 
des Stadtbezirks Müschede im Röhrtal. Er umfasst bislang landwirtschaftlich genutzte Flächen. Eine 
westlich der landesweiten Radwegeverbindung liegende Industriefläche ist in den Änderungsbe-
reich einbezogen worden. Konkret schließt das Gebiet der 18. Änderung des Flächennutzungs-
planes in der Gemarkung Müschede, Flur 8, die Flurstücke 91 teilweise (tlw.), 107 tlw. und 110 tlw. 
ein. 

Die Abgrenzung des Änderungsbereichs ist außerdem aus dem nachstehenden Lageplan zu er-
sehen. 

 



 

 

III) Allgemeine Ziele und Zwecke der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Ziel der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Arnsberg ist es, die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für die bauliche Erweiterung eines im Stadtbezirk Müschede ansässigen 
Gewerbebetriebs der Hygienepapierherstellung zu schaffen. Die im Flächennutzungsplan vorge-
sehene Industriefläche, die Bestandteil dieses Änderungsbereichs ist, reicht für geplante Vorhaben 
des Betriebs allerdings nicht aus. 



IV) Unterrichtung und Erörterung 

Im Rahmen einer Auslegung von Planunterlagen mit der bisherigen und der geänderten Darstel-
lung im Flächennutzungsplan nebst vorläufiger Begründung, zu der hiermit die Öffentlichkeit und 
alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen werden, gibt die Stadtverwaltung Arnsberg 
allen Gelegenheit, sich über die Ziele und Zwecke der Durchführung der 18. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Stadt Arnsberg zu informieren. 

Die Auslegung findet in der Zeit von 

Mittwoch, 15.03.2017, bis einschließlich Mittwoch, 19.04.2017, 
im Rathaus der Stadt Arnsberg, Rathausplatz 1, 59759 Arnsberg,  
Fachdienst Stadt- und Verkehrsplanung, Bereich Zimmer 517, 

statt. Darüber hinaus können die Planunterlagen nebst der vorläufigen Begründung auch über 
das Internet unter www.arnsberg.de/stadtentwicklung abgerufen werden. 

Während dieser Zeit können Äußerungen zur Planung mündlich oder schriftlich beim Fachdienst 
Stadt- und Verkehrsplanung der Stadt Arnsberg, Zimmer 517 des Rathauses, Rathausplatz 1, 59759 
Arnsberg, während der allgemeinen Dienststunden vorgebracht werden. 

Der unter I) genannte Beschluss des Ausschusses für Planen, Bauen und Umwelt vom 01.03.2017 
und die Unterrichtung und Erörterung über die Ziele und Zwecke der Durchführung der 18. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes der Stadt Arnsberg im Rahmen einer Auslegung von Planunter-
lagen nebst der vorläufigen Begründung im unter IV) aufgeführten Zeitraum werden hiermit öf-
fentlich bekanntgemacht. 

Nach § 2 Abs. 3 der Verordnung über die Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Be-
kanntmachungsverordnung / BekanntmVO) in der Form der Bekanntmachung vom 26.08.1999 
(GV NRW 1999, S. 516), zuletzt geändert durch Verordnung vom 05.11.2015 (GV NRW S. 741), wird 
hiermit bestätigt, dass der Wortlaut der Bekanntmachung mit dem Beschluss des Ausschusses für 
Planen, Bauen und Umwelt der Stadt Arnsberg vom 01.03.2017 übereinstimmt und dass nach § 2 
Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren worden ist. 

Die Bekanntmachung ist am 03.03.2017 angeordnet worden. 

Arnsberg, 03.03.2017 

Stadt Arnsberg 
Rathausplatz 1 
59759 Arnsberg 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 

Thomas Vielhaber 


